
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der Beiselen Ges.m.b.H., Ennsdorf 

 
1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Einkaufsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen der 

Beiselen Ges.m.b.H., Ennsdorf (nachfolgend „Beiselen“ genannt), und dem Lieferan- 
ten, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht erwähnt werden. Soweit in diesen 
Bedingungen nichts Abweichendes geregelt ist, gelten ergänzend die Usancen der 
Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die 
Einkaufs- bedingungen gelten entsprechend für Werk- und Dienstleistungen. 
Anstelle der An- nahme der gelieferten Ware tritt bei Werkleistungen die Abnahme 
und bei Dienst- leistungen die Entgegennahme der Dienstleistung. 

 
1.2. Entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Lieferanten werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, Beiselen hätte 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn Beiselen eine Lieferung des Lieferanten in Kenntnis seiner entge- 
genstehenden oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos annimmt. 

 
1.3. Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen zu diesen Einkaufsbedingungen, die 

zwischen Beiselen und dem Lieferanten getroffen werden, sind schriftlich niederzule- 
gen. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

 
1.4. Rechte, die Beiselen nach den gesetzlichen Vorschriften über diese Einkaufsbedin- 

gungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. 
 

2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen 
2.1. Eine Bestellung wird erst verbindlich, wenn sie von Beiselen schriftlich erteilt oder im 

Falle mündlicher, telefonischer oder unter Verwendung sonstiger Fernkommunikati- 
onsmittel erteilter Bestellung vom Lieferanten ordnungsgemäß schriftlich bestätigt 
wurde. Eine mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Bestellung, bei der Un- 
terschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt als schriftlich. Das Schweigen von Bei- 
selen auf Angebote, Aufforderungen oder sonstige Erklärungen des Lieferanten gilt 
nur als Zustimmung, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit die 
Bestellung offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler enthält, ist sie für 
Beiselen nicht verbindlich. 

 
2.2. Angebote, Entwürfe, Proben und Muster des Lieferanten sind für Beiselen kostenfrei 

und auf Verlangen von Beiselen vom Lieferanten unverzüglich und auf eigene Kosten 
zurückzunehmen. 

 
2.3. Der Lieferant hat Beiselen vor Vertragsabschluss schriftlich zu informieren, falls die 

bestellte Ware nach den in der Republik Österreich geltenden Vorschriften einer 
Exportkontrolle oder anderen Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit unterliegt. 
Andernfalls ist Beiselen ohne vorherige Fristsetzung und ohne Rücksicht auf ein Ver- 
schulden des Lieferanten zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende An- 
sprüche von Beiselen sind nicht ausgeschlossen. 

 
2.4. Der Lieferant hat unverzüglich, spätestens jedoch eine Woche nach Eingang der 

Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung zu erteilen, in der Preis und Liefer- 
termin ausdrücklich angegeben werden. Abweichungen der Auftragsbestätigung ge- 
genüber der Bestellung gelten erst als vereinbart, wenn sie von Beiselen ausdrücklich 
schriftlich bestätigt wurden. Dasselbe gilt für spätere Vertragsänderungen. 

 
2.5. Zeigt sich bei der Durchführung eines Vertrages, dass Abweichungen von der 

ursprünglich vereinbarten Spezifikation erforderlich oder zweckmäßig sind, so hat der 
Lieferant Beiselen unverzüglich zu informieren und Änderungsvorschläge zu unter- 
breiten. Beiselen wird dem Lieferanten mitteilen, ob und welche Änderungen er ge- 
genüber der ursprünglichen Bestellung vorzunehmen hat. Beiselen ist jederzeit zur 
Änderung der Bestellung berechtigt, insbesondere hinsichtlich Zusammensetzung der 
Ware. Verändern sich durch diese Änderungen die dem Lieferanten durch die Ver- 
tragsdurchführung entstehenden Kosten, so sind beide Parteien berechtigt, eine ent- 
sprechende Anpassung der vereinbarten Preise zu verlangen. 

 
2.6. Auftragsbestätigungen, Versandanzeigen, Frachtbriefe, Lieferscheine, Rechnungen 

und sonstige Schreiben des Lieferanten haben die Bestelldaten, insbesondere Be- 
stellnummer, Bestelldatum und Lieferantennummer zu enthalten. 

 
3. Lieferzeit 
3.1. Die vereinbarten Lieferfristen und -termine sind verbindlich. Die Lieferfristen laufen 

vom Datum der Bestellung an. Innerhalb der Lieferfrist oder zum vereinbarten Liefer- 
termin muss die Ware bei der von Beiselen angegebenen Lieferanschrift eingegangen 
sein. 

 
3.2. Sofern für den Lieferanten erkennbar wird, dass die Lieferzeit nicht eingehalten 

werden kann, hat er Beiselen unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und 
der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung zu benachrichtigen. 

 
3.3. Beiselen ist bei einer Verzögerung der Lieferung und, wenn nach den gesetzlichen 

Regelungen erforderlich, nach Ablauf einer von Beiselen gesetzten, angemessenen 
Frist ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Lieferanten zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Im Falle des Verzugs des Lieferanten ist Beiselen berechtigt, eine Ver- 
tragsstrafe von 0,5 % des Netto-Bestellwerts für jede angefangene Woche der Verzö- 
gerung, höchstens jedoch 5 % des Netto-Bestellwerts zu verlangen. Beiselen muss die 
Vertragsstrafe spätestens mit der Schlusszahlung geltend machen. Ausgeschlossen 
sind Fälle höherer Gewalt. Weitergehende Ansprüche von Beiselen bleiben unbe- 
rührt. Der Lieferanspruch von Beiselen wird erst ausgeschlossen, wenn der Lieferant 
auf Verlangen von Beiselen statt der Lieferung Schadensersatz leistet. Die Annahme 
der verspäteten Lieferung stellt keinen Verzicht auf Schadensersatzansprüche dar. 

 
3.4. Eine Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung von Beiselen zulässig. Beiselen ist berechtigt, vorzeitig gelieferte Ware 
auf Kosten des Lieferanten zurückzusenden oder auf dessen Kosten einzulagern. 

 
 
 
 

4. Verpackung, Versand, Anlieferung, Gefahrübergang und Eigentumserwerb 
4.1. Die Lieferung hat in einer der Art der Ware entsprechenden Verpackung zu erfolgen. 

Insbesondere ist die Ware so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden wer- 
den. Verpackungsmaterialien sind nur in dem hierfür erforderlichen Umfang zu ver- 
wenden. Es dürfen nur umweltfreundliche und recyclingfähige Verpackungsmateria- 
lien benutzt werden. Zum Ausgleich der anfallenden Entsorgungskosten hat der Liefe- 
rant jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres eine Pauschale in Höhe von 0,3 % 
des Netto-Bestellwertes des Kalendervierteljahres zu bezahlen. Der Lieferant hat die 
Verpackung mit dem Umfang der Lieferung, den Artikel- und Materialnummern, der 
Liefermenge, dem Herstellungsdatum sowie den Bestelldaten zu kennzeichnen. 

 
4.2. Der Versand der Ware ist sofort anzuzeigen. Soweit die Übernahme der Frachtkosten 

durch Beiselen vereinbart ist, gilt dies nur für die Kosten in Höhe der preisgünstigsten 
Versandart, auch wenn zur Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen und -termine ei- 
ne schnellere Beförderung erforderlich sein sollte. Sämtlichen Lieferungen ist ein Lie- 
ferschein mit dem Umfang der Lieferung, den Artikel- und Materialnummern, der Lie- 
fermenge, dem Herstellungsdatum sowie den Bestelldaten in einfacher Ausfertigung 
beizufügen. 

 
4.3. Wenn eine umsatzsteuerfreie Lieferung oder Leistung in Betracht kommt, hat der 

Lieferant die erforderlichen Nachweise zu erbringen oder an deren Erbringung nach 
besten Kräften mitzuwirken. Für Lieferungen innerhalb der Europäischen Union hat 
der Lieferant unaufgefordert schriftlich seine USt.-Ident.-Nr. mitzuteilen, seine Un- 
ternehmereigenschaft nachzuweisen sowie an den buch- und belegmäßigen Aus- 
fuhrnachweisen mitzuwirken. 

 
4.4. Anlieferungen können nur werktags innerhalb der üblichen Geschäftszeiten erfolgen. 

Der Lieferant stellt Beiselen auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen frei, die 
Dritte wegen Anlieferungen außerhalb dieser Zeiten geltend machen. 

 
4.5. Der Lieferant trägt die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 

Verschlechterung der Ware bis zu ihrer Annahme durch Beiselen. 
 

4.6. Die Ware geht mit ihrer Übergabe unmittelbar und lastenfrei in das Eigentum von 
Beiselen über. 

 
5. Preise und Zahlung 
5.1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend und versteht sich „frei Haus“. 

Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis insbesondere die 
Kosten für Verpackung, Versandvorrichtungen und Transport bis zu der von Beiselen 
angegebenen Lieferanschrift sowie Zölle und sonstige öffentliche Abgaben ein. Die 
gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten, sofern er nicht ausdrücklich als Net- 
topreis bezeichnet wurde. 

 
5.2. Beiselen ist berechtigt, die Art der Verpackung, das Transportmittel, den Transport- 

weg und die Transportversicherung zu bestimmen. 
 

5.3. Beiselen erhält die Rechnung des Lieferanten in einfacher Ausfertigung. Sie darf der 
Lieferung nicht beigelegt, sondern muss gesondert geschickt werden. Rechnungen 
ohne Bestellnummer, Bestelldatum oder Lieferantennummer gelten mangels Bear- 
beitungsmöglichkeit als nicht zugegangen. 

 
5.4. Die Bezahlung erfolgt nach Annahme der Ware und Erhalt der Rechnung innerhalb 

von 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto, innerhalb von 21 Tagen unter Abzug von 
2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbe- 
halt der Rechnungsprüfung. Beiselen ist berechtigt, die Zahlung nach eigener Wahl 
auch durch Scheck oder Überweisung zu leisten. Bei mangelhafter Lieferung ist Beise- 
len berechtigt, die Zahlung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Ra- 
batten, Skonti oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhalten. Die Zahlungsfrist be- 
ginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel. Bei vorzeitiger Lieferung der Ware 
beginnt die Zahlungsfrist erst zu dem vereinbarten Liefertermin. Soweit der Lieferant 
Qualitätsdokumente, Zertifizierungen oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stel- 
len hat, setzt die Annahme der Ware auch den Erhalt dieser Unterlagen voraus. Im 
Falle des Zahlungsverzugs kann der Lieferant unter Berücksichtigung der aktuellen 
Zinslage Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz verlangen, 
sofern Beiselen keinen geringeren Schaden nachweist. Der Lieferant ist nach fruchtlo- 
sem Ablauf einer angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, die er Beiselen 
nach Eintritt des Zahlungsverzugs gesetzt hat, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 
5.5. Zahlungen erfolgen nur an den Lieferanten. Gegenansprüche des Lieferanten 

berechtigen ihn nur dann zur Aufrechnung, wenn sie rechtskräftig festgestellt oder 
unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Lieferant nur geltend machen, 
wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
6. Gefahrstoffe 

Der Lieferant hat bei der Lieferung der Ware die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
zu beachten, insbesondere die betroffenen Waren entsprechend zu verpacken, zu 
kennzeichnen und im Lieferschein ausdrücklich auf gefährliche Stoffe hinzuweisen. 
Andernfalls ist Beiselen ohne vorherige Fristsetzung und ohne Rücksicht auf ein Ver- 
schulden des Lieferanten zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende An- 
sprüche von Beiselen sind nicht ausgeschlossen. 

7.  
8. Garantien und Mängelansprüche 
8.1. Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware den einschlägigen rechtlichen 

Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossen- 
schaften und Fachverbänden entspricht. Der Lieferant stellt Beiselen auf erstes An- 
fordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die wegen Verletzung dieser Vor- 
schriften gegen Beiselen oder ihre Kunden geltend gemacht werden. Über Bedenken, 
die der Lieferant gegen die von Beiselen gewünschte Ausführung der Bestellung hat, 
ist Beiselen unverzüglich schriftlich zu informieren. 

 
8.2. Beiselen hat dem Lieferanten erkennbare Mängel innerhalb von zwei Wochen nach 

Annahme der Ware und versteckte Mängel innerhalb von zwei Wochen nach ihrer 
Entdeckung anzuzeigen. Sofern infolge von Mängeln der Ware eine über das übliche 



Maß der Eingangskontrolle hinausgehende Untersuchung der Ware erforderlich wird, 
hat der Lieferant die Kosten dieser Untersuchung zu tragen. Bei Verspätung und Ver- 
lust der Anzeige genügt die rechtzeitige Absendung. 

 
8.3. Sofern die gelieferte Ware wegen Mängeln nach den einschlägigen rechtlichen 

Bestimmungen nicht verkehrsfähig oder von Beiselen ordnungsgemäß zu entsorgen 
ist, ist Beiselen berechtigt, die Entsorgung auf Kosten des Lieferanten vorzunehmen. 

 
8.4. Bei Mängeln der Ware ist Beiselen unbeschadet der gesetzlichen Mängelansprüche 

berechtigt, nach eigener Wahl vom Lieferanten als Nacherfüllung die Beseitigung der 
Mängel oder die Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen. Der Lieferant hat 
die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Kommt 
der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung innerhalb einer nach den gesetz- 
lichen Regelungen erforderlichen von Beiselen gesetzten, angemessenen Frist 
schuldhaft nicht nach, so kann Beiselen die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten 
und Gefahr des Lieferanten selbst vornehmen oder von einem Dritten vornehmen 
lassen. Dasselbe gilt in dringenden Fällen, wenn Beiselen den Lieferanten hiervon be- 
nachrichtigt hat. Geringfügige Mängel, bei denen die Kosten der Mängelbeseitigung 
bis zu 10 % des Netto-Bestellwerts der mangelhaften Ware betragen, kann Beiselen 
stets ohne Abstimmung mit dem Lieferanten auf dessen Kosten beseitigen oder von 
einem Dritten beseitigen lassen. 

 
8.5. Die Entgegennahme der Ware sowie die Verarbeitung, Bezahlung und Nachbestel- 

lung von noch nicht als mangelhaft erkannter und gerügter Ware stellen keine Ge- 
nehmigung der Lieferung und keinen Verzicht auf Mängelansprüche durch Beiselen 
dar. 

 
8.6. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche von Beiselen beträgt 24 Monate. Für 

innerhalb der Verjährungsfrist von Beiselen gerügte Mängel verjähren die Mängelan- 
sprüche frühestens sechs Monate nach Erhebung der Rüge. Sofern Beiselen die Ware 
zum Zwecke des Weiterverkaufs beschafft, beginnt die Verjährungsfrist mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Verjährungsfrist aus dem Weiterverkauf der Ware anläuft, spä- 
testens jedoch zwölf Monate nach der Annahme der Ware durch Beiselen. Dasselbe 
gilt, sofern Beiselen die Ware zum Zwecke der Weiterverarbeitung beschafft. Im Falle 
der Nachbesserung oder Nachlieferung beginnt die Verjährungsfrist insoweit neu. 

 
8.7. Lieferanten von Waren mit Ersatzteilbedarf sind verpflichtet, Beiselen nach Ablauf 

der Verjährungsfrist für einen Zeitraum von weiteren zehn Jahren mit den erforderli- 
chen Ersatz- und Zubehörteilen sowie Werkzeugen zu beliefern. 

 
8.8. Weitergehende Garantien des Lieferanten bleiben unberührt. 

 
9. Produkthaftung 
9.1. Der Lieferant ist verpflichtet, Beiselen auf erstes Anfordern von Ansprüchen Dritter 

aus Produkthaftung freizustellen, es sei denn er ist für den Produktfehler und den 
eingetretenen Schaden nach produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen nicht verant- 
wortlich. Weitergehende Ansprüche von Beiselen bleiben unberührt. 

 
9.2. Im Rahmen dieser Freistellungspflicht hat der Lieferant Beiselen insbesondere auch 

solche Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 
von Beiselen durchgeführten Warnungs-, Austausch- oder Rückrufaktion ergeben. 
Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Maßnahmen wird Beiselen den Liefe- 
ranten, soweit möglich und zumutbar, unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stel- 
lungnahme geben. 

 
9.3. Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer für die 

Vertragsprodukte angemessenen Deckungssumme von mindestens € 3 Mio. pro Per- 
sonenschaden für jede einzelne Person und mindestens € 5 Mio. pro Sachschaden 
abzuschließen und aufrecht zu halten. Der Lieferant tritt schon jetzt die Forderungen 
aus der Produkthaftpflichtversicherung mit sämtlichen Nebenrechten an Beiselen ab. 
Beiselen nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Sofern nach dem Versicherungsver- 
trag eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Lieferant hiermit die Versiche- 
rung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an Beiselen zu leisten. Weitergehende 
gesetzliche Ansprüche von Beiselen bleiben hiervon unberührt. Der Lieferant hat Bei- 
selen auf Verlangen den Abschluss und den Bestand der Produkthaftpflicht- 
Versicherung nachzuweisen. 

 
10. Schutzrechte Dritter 
10.1. Der Lieferant garantiert, dass die Lieferung und Benutzung der Ware keine Patente, 

Lizenzen oder sonstigen Schutz- und Urheberrechte Dritter verletzt. 
 

10.2. Sofern Beiselen oder ihre Kunden aufgrund der Lieferung und Benutzung der Ware 
von einem Dritten wegen einer Verletzung solcher Rechte in Anspruch genommen 
werden, ist der Lieferant verpflichtet, Beiselen auf erstes Anfordern von diesen An- 
sprüchen freizustellen. Die Freistellungspflicht bezieht sich auf alle Aufwendungen, 
die Beiselen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme erwachsen. Insbesondere 
ist Beiselen berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur Benutzung 
der Ware von dem Dritten zu erwirken. 

11. Höhere Gewalt 
11.1. Sofern Beiselen durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten, 

insbesondere an der Annahme der Ware gehindert wird, wird Beiselen für die Dauer 
des Hindernisses sowie einer angemessenen Anlaufzeit von der Leistungspflicht frei, 
ohne dem Lieferanten zum Schadensersatz verpflichtet zu sein. Dasselbe gilt, sofern 
Beiselen die Erfüllung ihrer Pflichten durch unvorhersehbare und von Beiselen nicht 
zu vertretende Umstände, insbesondere durch Arbeitskampf, behördliche Maßnah- 
men, Energiemangel oder wesentliche Betriebsstörungen, unzumutbar erschwert 
oder vorübergehend unmöglich gemacht wird. Beiselen kann die Annahme der Ware 
verweigern, wenn solche Umstände den Absatz der Ware infolge einer gesunkenen 
Nachfrage behindern. Dies gilt auch, wenn solche Umstände zu einem Zeitpunkt ein- 
treten, in dem sich Beiselen im Annahmeverzug befindet. 

 
11.2. Beiselen ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ein solches Hindernis mehr 

als vier Monate andauert und die Erfüllung des Vertrages infolge des Hindernisses für 
Beiselen kein Interesse mehr hat. Auf Verlangen des Lieferanten wird Beiselen nach 
Ablauf der Frist erklären, ob sie von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen oder die 
Ware innerhalb einer angemessenen Frist annehmen wird. 

 
12. Geheimhaltung 

Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen zugänglich werdenden Informationen, 
die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, unbefristet geheim zu halten und sie, so- 
weit nicht für die Lieferbeziehung geboten, weder aufzuzeichnen noch weiterzuge- 
ben oder zu verwerten. Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden 
mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und Beauftragten sicherstellen, dass auch die- 
se unbefristet jede eigene Verwertung, Weitergabe oder unbefugte Aufzeichnung 
solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen. 

 
13. Haftung 

Für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit haftet Beiselen unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Beiselen nur, sofern wesentliche 
Pflichten verletzt werden, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und die für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind. Bei Verletzung 
solcher Pflichten, Verzug und Unmöglichkeit ist die Haftung von Beiselen auf solche 
Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise 
gerechnet werden muss. Eine zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler bleibt 
unberührt. 

 
14. Schlussbestimmungen 
14.1. Der Lieferant ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Beiselen berechtigt, 

Rechte und Pflichten auf Dritte zu übertragen oder eine Bestellung oder wesentliche 
Teile einer Bestellung durch Dritte ausführen zu lassen. 

 
14.2. Zulieferanten gelten als Erfüllungsgehilfen. 

 
14.3. Im Falle der Zahlungseinstellung des Lieferanten oder der Beantragung eines 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Lieferanten ist Beiselen berechtigt, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

 
14.4. Für die Rechtsbeziehungen des Lieferanten zu Beiselen gilt das Recht der Republik 

Österreich unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 
14.5. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 

zwischen Beiselen und dem Lieferanten ist der Sitz von Beiselen. Beiselen ist auch zur 
Klageerhebung am Sitz des Lieferanten sowie an jedem anderen zulässigen Gerichts- 
stand berechtigt. 

 
14.6. Die Vertragssprache ist deutsch. 

 
14.7. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Lieferanten und von Beiselen ist der Sitz 

von Beiselen. 
 

14.8. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke be- 
finden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An- 
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame 
oder durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt 
diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Zweck dieses 
Vertrages vereinbart worden wäre, sofern die Vertragsparteien die Angelegenheit 
von vorne herein bedacht hätten. 

 
November 2022 Beiselen Ges.m.b.H. 



 
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
der Beiselen Ges.m.b.H., Ennsdorf 

 
1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen der 

Beiselen Ges.m.b.H., Ennsdorf (nachfolgend „Beiselen“ genannt), und dem Besteller, 
auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht erwähnt werden. Soweit in diesen Be- 
dingungen nichts Abweichendes geregelt ist, gelten ergänzend die Usancen der Börse 
für landwirtschaftliche Produkte in Wien in ihrer jeweils gültigen Fassung. Für den 
Verkauf und die Lieferung von Saatgut gelten ergänzend die Allgemeinen Verkaufs- 
und Lie- ferbedingungen für Saatgut nach dem Saatgutverkehrsgesetz mit Ausnahme 
von Pflanzkartoffeln und Zuckerrübensaatgut (AVLB Saatgut) in ihrer jeweils gültigen 
Fas- sung. 

 
1.2. Entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, Beiselen hätte 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn Beiselen eine Lieferung an den Besteller in Kenntnis seiner entge- 
genstehenden oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos ausführt. 

 
1.3. Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen zu diesen Verkaufsbedingungen, die 

zwischen Beiselen und dem Besteller zur Ausführung eines Vertrages getroffen wer- 
den, sind in dem Vertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für die Aufhebung 
dieses Schriftformerfordernisses. 

 
1.4. Rechte, die Beiselen nach den gesetzlichen Vorschriften über diese Verkaufsbedin- 

gungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. 
 

2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen 
2.1. Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

 
2.2. Beiselen behält sich an sämtlichen Angebotsunterlagen alle Eigentums- und Urheber- 

rechte vor. Solche Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
 

2.3. Eine Bestellung wird erst verbindlich, wenn sie von Beiselen durch eine schriftliche 
Auftragsbestätigung bestätigt wurde. Eine mit Hilfe automatischer Einrichtungen er- 
stellte Auftragsbestätigung, bei der Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt 
als schriftlich. Das Schweigen von Beiselen auf Angebote, Bestellungen, Aufforderun- 
gen oder sonstige Erklärungen des Bestellers gilt nur als Zustimmung, sofern dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit die Auftragsbestätigung offensicht- 
liche Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler enthält, ist sie für Beiselen nicht verbind- 
lich. 

 
3. Umfang der Lieferung 
3.1. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung von Beiselen 

maßgebend. Änderungen des Lieferumfangs bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung von Beiselen. Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, 
soweit die Änderungen nicht erheblich und für den Besteller zumutbar sind. 

 
3.2. Beiselen behält sich aus produktionstechnischen Gründen Mehr- oder Minderliefe- 

rungen von bis zu 5 % des Lieferumfangs vor. Eine Rückvergütung erfolgt bei Minder- 
lieferungen nicht. 

 
3.3. Teillieferungen sind zulässig. 

 
4. Lieferzeit 
4.1. Die Vereinbarung von Lieferfristen und -terminen bedarf der Schriftform. Lieferfristen 

und -termine sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich be- 
zeichnet sind. 

 
4.2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch Beiselen, 

jedoch nicht vor der vollständigen Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben, sowie dem Eingang einer vereinbarten 
Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der übrigen Verpflichtungen des Bestellers voraus. 

 
4.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zu ihrem Ablauf das Werk verlassen 

oder Beiselen die Versandbereitschaft mitgeteilt hat. Die Lieferung steht unter dem 
Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, der endgültigen 
Anerkennung oder Zulassung durch die zuständigen Anerkennungsbehörden und der 
Verfügbarkeit aus eigener Vermehrung oder bestimmter Herkunft. 

 
4.4. Im Falle des Lieferverzugs ist der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer angemesse- 

nen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, die er Beiselen nach Eintritt des Lieferver- 
zugs gesetzt hat, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 
5. Gefahrübergang 
5.1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware an die den Transport 

ausführende Person übergeben oder zum Zwecke der Versendung das Lager von Bei- 
selen verlassen hat. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder Beiselen wei- 
tere Leistungen, etwa die Transportkosten, übernommen hat. Beiselen wird die Ware 
auf Wunsch des Bestellers auf dessen Kosten durch eine Transportversicherung ge- 
gen die vom Besteller zu bezeichnenden Risiken versichern. 

 
5.2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflich- 

ten, so kann Beiselen den Ersatz des entstandenen Schadens einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen verlangen. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Ware geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, 
in dem er in Annahmeverzug gerät. Beiselen ist berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf 
einer angemessenen Frist anderweitig über die Ware zu verfügen und den Besteller 
mit einer angemessen verlängerten Frist zu beliefern. 

5.3. Angelieferte Ware ist vom Besteller unbeschadet seiner Mängelansprüche auch dann 
entgegenzunehmen, wenn sie unwesentliche Mängel aufweist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Preise und Zahlung 
6.1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung EXW (Ex Works) nach Incoterms 

2000 jedoch ausschließlich Verpackung und Beize. Die Verpackung wird gesondert in 
Rechnung gestellt. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht im Preis enthalten und wird 
in der Rechnung in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe 
gesondert ausgewiesen. 

 
6.2. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am 

Tage der Lieferung jeweils geltenden Listenpreisen von Beiselen berechnet. Die Ein- 
tragung des am Tage der Bestellung geltenden Listenpreises in ein Bestellformular 
oder eine Auftragsbestätigung gilt nicht als Vereinbarung eines Festpreises. Sofern bis 
zum Tage der Lieferung produktionsbedingte Preiserhöhungen eintreten, ist Beiselen 
ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, den Preis entspre- 
chend anzupassen. 

 
6.3. Mangels besonderer Vereinbarung ist der Lieferpreis innerhalb von 10 Tagen netto 

nach Rechnungszugang ohne jeden Abzug zu zahlen. Als Zahlungstag gilt der Tag, an 
dem Beiselen über den Lieferpreis verfügen kann. Im Falle des Zahlungsverzugs hat 
der Besteller Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszins- 
satz p.a. zu bezahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge- 
schlossen. 

 
6.4. Werden nach Annahme der Bestellung Tatsachen bekannt, die Zweifel an der 

Zahlungsfähigkeit des Bestellers begründen, ist Beiselen berechtigt, vor der Lieferung 
Zahlung oder entsprechende Sicherheitsleistung zu verlangen und nach Ablauf einer 
angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. Ist die Lieferung bereits erfolgt, 
werden die Forderungen ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsbedingungen und 
unter Rückgabe der Akzepte sofort zur Zahlung fällig. 

 
6.5. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Die Kosten der 

Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. 
 

6.6. Gegenansprüche des Bestellers berechtigen ihn nur dann zur Aufrechnung, wenn sie 
rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Be- 
steller nur geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsver- 
hältnis beruht. 

 
7. Mängelansprüche und Haftung 
7.1. Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass er die gelieferte Ware bei Erhalt 

überprüft und Beiselen Mängel unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt 
der Ware, schriftlich mitteilt. Verborgene Mängel müssen Beiselen unverzüglich nach 
ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden. Der Besteller hat die Mängel bei ihrer 
Mitteilung an Beiselen schriftlich zu beschreiben. 

 
7.2. Bei Mängeln der Ware ist Beiselen nach eigener Wahl zur Nacherfüllung durch die 

Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Ware berechtigt. Im 
Falle der Mangelbeseitigung ist Beiselen verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbe- 
seitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Wa- 
re nach einem anderen Ort als der Lieferadresse verbracht wurde. Personal- und 
Sachkosten, die der Besteller in diesem Zusammenhang geltend macht, sind auf 
Selbstkostenbasis zu berechnen. 

 
7.3. Sofern Beiselen zur Nacherfüllung nicht bereit oder in der Lage ist, kann der Besteller 

nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Lieferpreis mindern. Dasselbe 
gilt, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, dem Besteller unzumutbar ist oder sich aus 
Gründen, die Beiselen zu vertreten hat, über angemessene Fristen hinaus verzögert. 

 
7.4. Das Rücktrittsrecht des Bestellers ist ausgeschlossen, wenn er zur Rückgewähr der 

empfangenen Leistung außerstande ist und dies nicht darauf beruht, dass die Rück- 
gewähr nach der Natur der empfangenen Leistung unmöglich, von Beiselen zu vertre- 
ten ist oder sich der Mangel erst bei der Verarbeitung oder Umbildung der Ware ge- 
zeigt hat. Das Rücktrittsrecht ist weiter ausgeschlossen, wenn Beiselen den Mangel 
nicht zu vertreten hat und wenn Beiselen statt der Rückgewähr Wertersatz zu leisten 
hat. 

 
7.5. Für Mängel infolge natürlicher Abnutzung, unsachgemäßer Behandlung oder 

unsachgemäß ausgeführter Änderungen oder Reparaturen der Ware durch den Be- 
steller oder Dritte entstehen keine Mängelansprüche. Dasselbe gilt für Mängel, die 
dem Besteller zuzurechnen oder die auf eine andere technische Ursache als der ur- 
sprüngliche Mangel zurückzuführen sind. 

 
7.6. Ansprüche des Bestellers auf Aufwendungsersatz anstelle des Schadensersatzes statt 

der Leistung sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auch ein vernünftiger Dritter ge- 
macht hätte. 

 
7.7. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers nur dann in einem Umfang 

zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Mängeln stehen, wenn die Ansprüche des Bestellers unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns ent- 
standenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

 
7.8. Für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit haftet Beiselen unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Beiselen nur, sofern wesentliche 
Pflichten verletzt werden, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und die für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind. Bei Verletzung 
solcher Pflichten, Verzug und Unmöglichkeit ist die Haftung von Beiselen auf solche 
Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen dieses Vertrages typischerweise 



gerechnet werden muss. Eine zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler bleibt 
unberührt. 

 
7.9. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Bestellers beträgt ein Jahr. Sie gilt 

auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung, die auf einem Mangel der Ware beru- 
hen. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware. Die unbeschränkte 
Haftung von Beiselen für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
und für Produktfehler bleibt unberührt. Eine Stellungnahme der Beiselen zu einem 
vom Besteller geltend gemachten Mängelanspruch ist nicht als Eintritt in Verhand- 
lungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände anzuse- 
hen, sofern der Mängelanspruch von Beiselen in vollem Umfang zurückgewiesen 
wird. 

 
7.10. Soweit die Haftung von Beiselen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen von Beiselen. 

 
8. Eigentumsvorbehalt 
8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, 

die Beiselen aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, Eigentum 
von Beiselen. Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende 
Ware für die Dauer des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist 
er verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahls- 
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt Beiselen schon 
jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab. Der Besteller hat Bei- 
selen auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen. Beiselen nimmt 
die Abtretung hiermit an. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der 
Besteller hiermit seinen Versicherer unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an 
Beiselen zu leisten. Weitergehende Ansprüche von Beiselen bleiben unberührt. 

 
8.2. Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware ist dem Besteller 

nur im Rahmen des ordentlichen Geschäftsgangs gestattet. Der Besteller ist nicht be- 
rechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zu verpfänden, zur Sicherheit 
zu 
übereignen oder sonstige, das Eigentum von Beiselen gefährdende Verfügungen zu 
treffen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller Beiselen 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und alle notwendigen Auskünfte zu geben, 
den Dritten über die Eigentumsrechte von Beiselen zu informieren und an den Maß- 
nahmen von Beiselen zum Schutz der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware 
mitzuwirken. 

 
8.3. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Ware 

mit sämtlichen Nebenrechten an Beiselen ab, und zwar unabhängig davon, ob die un- 
ter Eigentumsvorbehalt stehende Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
wird. Beiselen nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Sofern eine Abtretung nicht zu- 
lässig sein sollte, weist der Besteller hiermit den Drittschuldner unwiderruflich an, 
etwaige Zahlungen nur an Beiselen zu leisten. Der Besteller ist widerruflich ermäch- 
tigt, die an Beiselen abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Beiselen im eige- 
nen Namen einzuziehen. Die eingezogenen Beträge sind sofort an Beiselen abzufüh- 
ren. Beiselen kann die Einziehungsermächtigung des Bestellers sowie die Berechti- 
gung des Bestellers zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber Beiselen nicht ordnungsgemäß nachkommt, in 
Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen einstellt oder wenn die Eröffnung des Insol- 
venzverfahrens über das Vermögen des Bestellers beantragt wird. Im Fall des Wider- 
rufs ist der Besteller verpflichtet, Beiselen die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Anga- 
ben zu machen, sämtliche Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die Abtre- 
tung mitzuteilen. 

 
8.4. Im Falle des Zahlungsverzugs des Bestellers ist Beiselen unbeschadet ihrer sonstigen 

Rechte berechtigt, ohne vorherige Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Der Be- 
steller hat Beiselen oder ihren Beauftragten sofort Zugang zu der unter Eigentums- 
vorbehalt stehenden Ware zu gewähren und sie herauszugeben. Nach entsprechen- 
der rechtzeitiger Androhung kann Beiselen die unter Eigentumsvorbehalt stehende 
Ware zur Befriedigung ihrer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig 
verwerten. 

 
8.5. Die Verarbeitung oder Umbildung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware 

durch den Besteller wird stets für Beiselen vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht 
des Bestellers an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware setzt sich an der 
verarbeiteten oder umgebildeten Sache fort. Wird die Ware mit anderen, Beiselen 
nicht gehörenden Sachen verarbeitet oder umgebildet, so erwirbt Beiselen das Mitei- 
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werts der gelieferten Ware zu den an- 
deren Sachen zur Zeit der Verarbeitung oder Umbildung. Dasselbe gilt, wenn die Wa- 
re mit anderen, Beiselen nicht gehörenden Sachen so verbunden oder vermischt 
wird, dass Beiselen ihr Eigentum verliert. Der Besteller verwahrt die neuen Sachen für 
Beiselen. Für die durch Verarbeitung oder Umbildung sowie Verbindung oder Vermi- 
schung entstehende Sache gelten im Übrigen dieselben Bestimmungen wie für die 
unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware. Zur Sicherung der Forderungen von Beise- 
len tritt der Besteller schon jetzt alle ihm aus der Verbindung der gelieferten Ware 
mit einem Grundstück gegenüber Dritten zustehenden Forderungen einschließlich 
Nebenrechten ab. Beiselen nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist 
verpflichtet, das Früchtepfandrecht nach dem Gesetz zur Sicherung der Düngemittel- 
und Saatgutversorgung zu Gunsten von Beiselen geltend zu machen. Er tritt schon 
jetzt seine Ansprüche aus dem Früchtepfandrecht an Beiselen ab. Beiselen nimmt 
diese Abtretung schon jetzt an. Der Pfändungserlös ist sofort an Beiselen abzuführen. 

 
8.6. Beiselen ist auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, die ihr zustehenden Sicherhei- 

ten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten unter Berück- 
sichtigung banküblicher Bewertungsabschläge die Forderungen von Beiselen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Besteller um mehr als 20 % übersteigt. Bei der Bewer- 
tung ist vom Rechnungswert der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und 
vom Nominalwert bei den Forderungen auszugehen. 

 
8.7. Bei Warenlieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen diese Eigentumsvorbe- 

haltsregelung eine geringere Sicherungswirkung hat wie in der Bundesrepublik 

Deutschland, räumt der Besteller Beiselen hiermit ein landesübliches, wirtschaftlich 
gleichwertiges Sicherungsrecht ein. Sofern hierfür weitere Erklärungen oder Hand- 
lungen notwendig sind, wird der Besteller unverzüglich diese Erklärungen abgeben 
und Handlungen vornehmen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen mitwirken, die 
für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig 
und förderlich sind. 

 
9. Produkthaftung 
9.1. Der Besteller wird die Ware nicht verändern, insbesondere wird er vorhandene 

Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Vertragswaren nicht 
verändern oder entfernen. Bei Verletzung dieser Pflicht stellt der Besteller Beiselen 
im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit der Besteller 
für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist. 

 
9.2. Wird Beiselen aufgrund eines Produktfehlers der Ware zu einem Produktrückruf oder 

einer -warnung veranlasst, so wird der Besteller Beiselen unterstützen und alle ihm 
zumutbaren, von Beiselen angeordneten Maßnahmen treffen. Der Besteller ist ver- 
pflichtet, die Kosten des Produktrückrufs oder der -warnung zu tragen, soweit er für 
den Produktfehler und den eingetretenen Schaden nach produkthaftungsrechtlichen 
Grundsätzen verantwortlich ist. Weitergehende Ansprüche von Beiselen bleiben un- 
berührt. 

 
9.3. Der Besteller wird Beiselen unverzüglich über ihm bekannt werdende Risiken bei der 

Verwendung der Vertragswaren und mögliche Produktfehler informieren. 
 

10. Höhere Gewalt 
10.1. Sofern Beiselen durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten, 

insbesondere an der Lieferung der Ware gehindert wird, wird Beiselen für die Dauer 
des Hindernisses sowie einer angemessenen Anlaufzeit von der Leistungspflicht frei, 
ohne dem Besteller zum Schadensersatz verpflichtet zu sein. Dasselbe gilt, sofern 
Beiselen die Erfüllung ihrer Pflichten durch unvorhersehbare und von Beiselen nicht 
zu vertretende Umstände, insbesondere durch Arbeitskampf, behördliche Maßnah- 
men, Energiemangel, Lieferhindernisse bei einem Zulieferer oder wesentliche Be- 
triebsstörungen, unzumutbar erschwert oder vorübergehend unmöglich gemacht 
wird. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Diese Um- 
stände sind von Beiselen auch nicht zu vertreten, wenn Beiselen bereits im Verzug ist. 

 
10.2. Beiselen ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ein solches Hindernis mehr 

als vier Monate andauert und die Erfüllung des Vertrages infolge des Hindernisses für 
Beiselen kein Interesse mehr hat. Auf Verlangen des Bestellers wird Beiselen nach 
Ablauf der Frist erklären, ob sie von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen oder die 
Ware innerhalb einer angemessenen Frist liefern wird. 

 
11. Geheimhaltung 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche ihnen gegenseitig zugänglich wer- 
denden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen 
Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, unbefristet ge- 
heim zu halten und sie weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. 
Die Vertragsparteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie 
tätigen Arbeitnehmern und Beauftragten sicherstellen, dass auch diese unbefristet 
jede eigene Verwertung, Weitergabe oder unbefugte Aufzeichnung solcher Ge- 
schäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen. 

 
12. Schlussbestimmungen 
12.1. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Bestellers auf Dritte ist nur mit 

schriftlicher Zustimmung von Beiselen möglich. 
 

12.2. Für die Rechtsbeziehungen des Bestellers zu Beiselen gilt das Recht der Republik 
Österreich unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 
12.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 

zwischen Beiselen und dem Besteller ist der Sitz von Beiselen. Beiselen ist auch zur 
Klageerhebung am Sitz des Bestellers sowie an jedem anderen zulässigen Gerichts- 
stand berechtigt. 

 
12.4. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Bestellers und von Beiselen ist der Sitz von 

Beiselen. 
 

12.5. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke be- 
finden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An- 
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame 
oder durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt 
diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Zweck dieses 
Vertrages vereinbart worden wäre, sofern die Vertragsparteien die Angelegenheit 
von vorne herein bedacht hätten. 

 
November 2022 Beiselen Ges.m.b.H. 
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